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ist und während der gemeinsamen Regierungszeit 
bei einer Novellierung im Jahre 2000 unverändert 
blieb.  

Darin steht nur eine Voraussetzung: eine Rege-
lung im Bundes- oder Landesrecht. Sie haben al-
so in Ihrer Zeit eine Vorschrift, wie Sie sie jetzt 
fordern, ganz offensichtlich nicht für erforderlich 
gehalten. Das Datenschutzgesetz ermöglicht so-
gar den Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung auf der Grundlage einer 
Rechtsverordnung, Frau Düker. Diese Möglichkeit 
haben wir bewusst nicht gewählt und zur Rechts-
klarheit eine gesetzliche Regelung geschaffen.  

Zudem sieht § 9 für den Betrieb eines automati-
sierten Abrufverfahrens eine dynamische Verwei-
sung auf Bundes- oder Landesrecht als völlig aus-
reichend an. Unseren Gesetzentwurf haben Sie 
deswegen immer kritisiert. Umso überraschender 
ist es jetzt, dass Sie in Ihrem Antrag ausdrücklich 
eine dynamische Verweisung vorsehen. Was wol-
len Sie nun eigentlich?  

Zudem greift Ihr Antrag auch viel zu kurz. Das An-
titerrordateigesetz ist nur ein Artikel des Gesetzes 
zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizei-
behörden und Nachrichtendiensten des Bundes 
und der Länder, kurz: Gemeinsame-Dateien-
Gesetz.  

Würden wir Ihrem Antrag folgen, könnten die Si-
cherheitsbehörden in NRW nicht an dem dringend 
erforderlichen bundesweiten Informationsaus-
tausch teilnehmen. Ich bitte um Zustimmung. – 
Herzlichen Dank.  

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Ich bedanke mich für eine so kurze 
und präzise Debatte, in der auch alles gesagt 
worden ist.  

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen als 
Erstes ab über den Änderungsantrag der Frakti-
on der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen Drucksache 14/4075. Wer diesem Ände-
rungsantrag zustimmen will, der möge seine Hand 
heben. – Das sind die Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. – Wer ist dagegen? – 
Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist dieser 
Antrag mit klarer Mehrheit abgelehnt.  

Dann kommen wir zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung Drucksache 14/3994 des 
Innenausschusses, der empfiehlt, den Gesetz-
entwurf in der Fassung der Beschlüsse des Aus-
schusses anzunehmen. Wer ist dafür? – Das sind 
die Fraktionen von CDU und FDP. – Dagegen? – 

Das sind die Oppositionsfraktionen. Damit ist der 
Gesetzentwurf in der Fassung des Ausschusses 
angenommen.  

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt  

16 Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisa-
tionsgesetzes und zur Änderung weiterer 
Vorschriften über die Organisation der Po-
lizei  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 14/3018 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses  
Drucksache 14/3990 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile Herrn Kruse 
das Wort. Bitte schön.  

Theo Kruse (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wie die Fraktionen 
von CDU und FDP in den vergangenen Wochen 
und Monaten verdeutlicht haben, ist auch der vor-
liegende Gesetzentwurf Teil eines Gesamtkon-
zeptes. In mehreren Schritten möchten wir die Po-
lizei von Verwaltungsaufgaben entlasten, die Bin-
nenorganisation modernisieren und die äußere 
Struktur straffen.  

Die Ergebnisse der Anhörung zum vorliegenden 
Gesetzentwurf sind in der letzten Innenaus-
schusssitzung am 15. März ausführlich diskutiert 
worden. Natürlich hat es auch kritische Stimmen 
gegeben. Ich sage in aller Offenheit, dass wir al-
len Beteiligten, die an diesen Umsetzungsprozes-
sen in aktiver Teilnahme, wenn man so will, jeden 
Tag in der Verantwortung stehen, viel zumuten. 
Deswegen möchte ich an dieser Stelle meinen 
ausdrücklichen Dank all den Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten aussprechen, die mit hoher 
Professionalität und Zielgerichtetheit die notwen-
digen Maßnahmen angehen.  

Wir versprechen uns mit der Auflösung der De-
zernate 25 und 26 und somit der Auflösung der 
Polizeiabteilungen in den Bezirksregierungen ei-
nen Hierarchieabbau, eine Verschlankung der 
äußeren Struktur. Neben dem Abbau dieser Hie-
rarchie versprechen wir uns natürlich auch eine 
Verkürzung der Entscheidungsabläufe und der 
Kommunikationsprozesse. Nicht zuletzt dient die 
Umsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
auch dem Ziel, mehr Sicherheit in Nordrhein-
Westfalen zu gewährleisten.  
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Deswegen bitte ich um Zustimmung zu vorliegen-
dem Gesetzentwurf. – Vielen Dank.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Kruse. – Herr Dr. Rudolph, Sie ha-
ben das Wort. Bitte schön. 

Dr. Karsten Rudolph (SPD): Herr Präsident! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Ich will zu dem Ge-
setz am Ende des Gesetzgebungsprozesses noch 
fünf abschließende Bemerkungen machen.  

Erstens: Es kennzeichnet den schlechten Stil des 
Innenministers im Umgang mit diesem Parlament – 
wir erinnern uns ja alle noch an die Aktuelle Stunde 
in der letzten Plenarwoche –, dass inzwischen das 
Haus dazu übergegangen ist, die personalwirt-
schaftlichen Maßnahmen für den Umbau der Poli-
zeiorganisation vorzunehmen, obwohl dieses Ge-
setz von diesem Parlament noch nicht beschlossen 
wurde. Das reiht sich ein in eine Kultur der Koope-
ration und Zusammenarbeit, die es in der Tat noch 
nicht gegeben hat, und trägt dazu bei, Herr Minis-
ter, dass Sie sich nicht nur eine Misstrauenskultur 
im Polizeibereich bei den eigenen Beamtinnen und 
Beamten schaffen, sondern Sie gewinnen auch 
kein Vertrauen gegenüber diesem gesamten Par-
lament, wenn Sie organisatorische, personalwirt-
schaftliche Maßnahmen beginnen, obwohl die ge-
setzliche Grundlage dafür noch nicht steht.  

(Beifall von der SPD) 

Zweitens: Es kennzeichnet auch die Saft- und 
Kraftlosigkeit der Koalitionsfraktionen bei Parla-
mentsrechten, wenn die Fraktionen von FDP und 
CDU es zulassen, dass Fragen der Dienst- und 
Fachaufsicht anders als früher in Zukunft vom In-
nenminister per Rechtsverordnung untergesetz-
lich geregelt werden. Damit schwächen Sie das 
Parlament, und damit leisten Sie der Demokratie 
wirklich keine gute Unterstützung.  

(Theo Kruse [CDU]: Das ist falsch, Herr Ru-
dolph!) 

Drittens: Es kennzeichnet weiter dieses Rein und 
Raus in die Kartoffeln, wenn wir hier eine Verwal-
tungsstrukturreform haben, bei der auf der einen 
Seite Sonderbehörden in die Bezirksregierung in-
tegriert werden und wir auf der anderen Seite bei 
der sogenannten Polizeireform den Aufbau einer 
Sonderbehörde Polizei zu vergegenwärtigen ha-
ben, die im Übrigen dreistufig arbeiten wird – ent-
gegen allen Aussagen wird das so sein –, die wei-
tere obere Landesbehörden schafft und damit 
auch mehr Bürokratie weiter nach oben zurrt.  

Ich finde es auch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der FDP – ich dachte, wir wären da immer ei-
ner Meinung –, bedenklich, dass Ihnen dabei nie 
aufgefallen ist, dass bei einer solchen Konstrukti-
on der Polizei inzwischen das Prinzip der zivilen 
Leitung Schaden nimmt. Was Sie hier aufbauen, 
ist der verkappte Versuch, ein Landespolizeiprä-
sidium zu errichten. Den ganzen Weg zu gehen, 
haben Sie sich nicht getraut, aber den halben ha-
ben Sie zurückgelegt. Das finde ich schade.  

Vierte Bemerkung: Es kennzeichnet den Umgang 
der Landesregierung mit allen Fachleuten, dass 
Ihnen immer wieder, auch in der Anhörung, ge-
sagt worden ist, dass bei dem, wie Sie das ma-
chen, die Führungsspanne zu breit wird. Auf der 
einen Seite sind Sie beim Polizeiorganisationsge-
setz I hingegangen und haben uns gesagt, durch 
die Auflösung oder Zusammenlegung von Kreis-
polizeibehörden nach dem Prinzip des Pensions-
alters von Polizeipräsidenten würde die Füh-
rungsspanne verringert, weil wir weniger Kreispo-
lizeibehörden im Land haben. Und auf der ande-
ren Seite machen Sie in einem nächsten Gesetz 
eine organisatorische Änderung, die genau diese 
Führungsspanne absolut verbreitert.  

Fünftens sage ich Ihnen: Die personellen Syner-
gieeffekte, die Sie erreichen, sind im Grunde ge-
nommen mit dem Aufwand, den Sie betreiben, lä-
cherlich. Sie beschäftigen jetzt 300 Beamte in der 
Polizeiverwaltung dafür, um 150 Stellen freizube-
kommen, die wir auch ohne diese Operation mit 
dem ganzen Aufwand freibekommen könnten.  

Deswegen eine abschließende Feststellung: Es 
ist erstaunlich und bewundernswert, dass in Nord-
rhein-Westfalen die Polizei funktioniert. Sie funkti-
oniert allerdings nicht wegen der schwarz-gelben 
Innenpolitik, sondern trotz der schwarz-gelben In-
nenpolitik. Den Polizistinnen und Polizisten in 
Nordrhein-Westfalen möchte man nur zurufen: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es kommen wie-
der bessere Zeiten! Und wichtig ist die Botschaft: 
Halten Sie noch etwas durch! Sie werden mit Si-
cherheit diesen Innenminister überleben! – Schö-
nen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Parl. 
Staatssekretär Manfred Palmen: Aber so 
nicht, Herr Rudolph!) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Kollege Rudolph. – Frau Düker, Sie haben das 
Wort.  

Monika Düker (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Kollege Rudolph hat 
gerade das Verfahren seitens der Landesregie-
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rung kritisiert, dass schon mit der Umsetzung be-
gonnen wurde, bevor das Gesetz überhaupt be-
schlossen ist.  

Ich möchte meine Verfahrenskritik insbesondere 
auf das parlamentarische Verfahren konzentrie-
ren. Wir haben das zweite Gesetz zur Verände-
rung von Polizeistrukturen hier im Landtag bera-
ten. Und zum zweiten Mal, Herr Engel, Herr Kru-
se, haben Sie nichts, aber auch gar nichts von 
dem, was in der Anhörung gelaufen ist und was 
wirklich von vielen Sachverständigen mit berech-
tigter Kritik vorgetragen wurde, aufgenommen und 
haben nicht versucht, es in das Gesetzgebungs-
verfahren zu implementieren.  

Dies ist eine Ignoranz gegenüber parlamentari-
schen Verfahren, wie ich sie in diesem Hause 
noch nicht erlebt habe.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir haben ja nicht einfach von irgendwem – das 
haben wir alles schon einmal im Zusammenhang 
mit dem Polizeiorganisationsgesetz 1 durchge-
macht – ganz klare Ansagen gehört, sondern bei-
spielsweise von den Sachverständigen Geck und 
Kauther mit einem der zentralen Kritikpunkte, die 
von sehr vielen auch im Vorfeld angeführt wurden: 
Ist eine Führungsspanne bei 47 Behörden in die-
ser Form, möglich? Ist die Führungsspanne nicht 
zu groß? Wie wird die Dienst- und Fachaufsicht 
geregelt? Dieses zentrale Kernproblem haben 
Geck und Kauther sehr überzeugend vorgetragen. 
47 Behörden sind von einer Instanz aus nicht effi-
zient zu steuern. Wenn man oben zusammenlegt, 
dann muss man auch unten zusammenlegen. 
Man kann nicht nur hier und da an einem 
Schräubchen drehen. Es ist eben kein Gesamt-
konzept.  

Auch Polizeipräsident Südfeld aus Bielefeld hat 
ganz klar vorgetragen, dass sich die Zahl der Po-
lizeibehörden verringern muss, damit es eine effi-
ziente Führungsspanne wird. Auch der von Ihnen 
selbst eingeladene und immer wieder viel zitierte 
Weibler hat ganz klar vorsichtig gesagt: Na ja, 
wenn man das so macht, dann muss man auf der 
anderen Seite aber auch mehr Verantwortung de-
legieren, also nach unten verfrachten. – Das sind 
warnende Worte, die nicht irgendwer vorgetragen 
hat, sondern Sachverständige, die mit guten Ar-
gumenten Kritik geübt haben. Sie nehmen jedoch 
nichts, aber auch gar nichts an.  

Gleichzeitig bleibt das Innenministerium dem Par-
lament komplett die Antwort schuldig, wie diese 
Aufsicht neu organisiert werden soll. Auch dar-
über haben die Sachverständigen gesagt: Wenn 
man die Dienst- und Fachaufsicht im Innenminis-

terium bündelt, weil man sie von den Bezirksre-
gierungen wegverlagert, dann kann es nicht sein, 
dass, wie es im Gesetzentwurf steht, nur ein ge-
ringer personeller Mehrbedarf im Innenministeri-
um notwendig ist. Nein, dann muss diese Abtei-
lung IV – das haben alle gesagt, auch die von Ih-
nen eingeladenen sachverständigen Kollegen – 
eine neue Struktur bekommen. Meinen Sie, man 
bekommt im Ausschuss irgendeine Antwort dar-
auf, wie das Innenministerium gedenkt, diese Ü-
bertragung der Dienst- und Fachaufsicht organi-
satorisch und personell neu aufzustellen? – Nein.  

Gleichzeitig gibt es noch einen Rechtsordnungs-
vorbehalt, man könne ja das eine oder andere 
dann doch irgendwie wieder auf die Oberbehör-
den delegieren, und Sie reden hier darüber, dass 
Sie aus dem dreistufigen Aufbau einen zweistufi-
gen machen würden. Das ist doch alles Etiketten-
schwindel. Klartext ist: Sie schaffen zwei neue 
Sonderbehörden, zwei Landesoberbehörden mit 
Dienst- und Fachaufsicht – die sollen ja eigentlich 
zentral sein –, denen vielleicht – aber das könnten 
Sie noch nicht genau sagen – dann doch irgend-
etwas wieder übertragen wird; aber so genau 
wüssten Sie das auch nicht. 

Im Ausschuss konnte über die zentrale Frage sei-
tens des Innenministeriums keine klare Auskunft 
gegeben werden, wie das neu organisiert, wie die 
Abteilung IV aufgestellt werden soll und ob sie 
überhaupt beabsichtigt, das alles selbst zu ma-
chen oder nicht doch zu delegieren. – Punkt 1.  

Punkt 2. Ich meine, dass es weder in der Anhö-
rung noch nach der Befragung des Innenministe-
riums im Ausschuss klar geworden ist, worin ei-
gentlich der Synergieeffekt besteht. Im Gesetz-
entwurf steht lapidar: 150 frei werdende Funktio-
nen. – Auf Nachfrage hin antwortet das Innenmi-
nisterium: Na ja, wir haben 290 Leute bei den Be-
zirksregierungen für den Bereich Polizei; da ma-
chen wir mal die Formel Pi mal Daumen, und so 
werden 50 % frei. – Selbst auf Nachfrage, was es 
denn für Funktionen sind und wohin sie verlagert 
werden, wurde keinerlei Auskunft gegeben außer 
einem arroganten „Lassen Sie uns mal machen, 
und dann werden Sie schon sehen“.  

Selbst die Sachverständigen konnten zu dieser 
Frage keine Antwort geben. Die Sachverständi-
gen haben mit den Schultern gezuckt und gesagt: 
Das können wir überhaupt nicht beurteilen, woher 
die Funktionen kommen. Allenfalls hat der eine 
oder andere geantwortet: Vielleicht sind bei der 
Leitstellenverladung einige Stellen frei.  
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Diese beiden Punkte, meine Damen und Herren, 
reichen doch aus um zu sagen, dass man so kein 
Gesetz machen kann.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

So kann man doch mit einem Parlament nicht 
umgehen. So kann man doch keine vernünftige 
Entscheidungsgrundlage schaffen, damit wir hier 
ernsthaft in so wichtige Fragen der Struktur ein-
greifen.  

Für uns ist dieses Gesetz mehr denn je nicht zu-
stimmungsfähig, insbesondere nach der Anhö-
rung sowie nach den Beratungen im Innenaus-
schuss, wo das Innenministerium nicht in der La-
ge war, uns zu erläutern, wie dieses Gesetz in 
den zentralen Fragen überhaupt umgesetzt wer-
den soll.  

Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. – Dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Düker. – Jetzt erteile ich Herrn Engel das 
Wort.  

Horst Engel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die neue Landes-
regierung ist knapp zwei Jahre lang im Amt. In 
diesen knapp zwei Jahren haben wir die Anzahl 
der Polizeibehörden von ehemals 58 auf jetzt 50 
reduzieren können und in einem weiteren Schritt 
parallel – das ist eine Daueraufgabe – durch die 
Binnenmodernisierung – Stichwort Direktionsmo-
dell – dafür gesorgt, dass viel mehr ausgebildete 
Polizeivollzugsbeamte in den operativen Dienst 
zurückkommen: in den Bezirksdienst, in die 
Kommissariate und in den Wach- und Wechsel-
dienst.  

Das haben Sie in Ihrer Regierungszeit nicht hin-
bekommen. Im Gegenteil: Wir mussten die 
93/94er-Reform rückgängig machen, weil sie, und 
zwar von allen Fachleuten intern und auch außer-
halb, als gescheitert erklärt werden musste.  

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Herr Stotko, genau so ist es. Sie können die ein-
zelnen Leute zählen.  

Am Freitag war ich in dieser großen Landkreisbe-
hörde Steinfurt, eine riesige Behörde. Dort hat uns 
der gesamte Stab gebrieft und erläutert … 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Frau Düker, Herr Stotko, fahren Sie einmal da-
hin! Sie bekommen eine wirklich erstklassige Vor-

stellung geboten – das interessiert das Parlament 
ja nur am Rande – bis hin zu dieser Lösung ent-
gegen der Behauptung, dass, wie Sie es uns vor-
werfen oder wie es uns die Gewerkschaft der Po-
lizei vorwirft, wir wieder eine Spartenpolizei schaf-
fen würden. Da wird Ihnen genau erklärt, wie wir 
das verhindern und wie es die Absicht des In-
nenministeriums ist, welche Bedeutung in der 
Binnenmodernisierung die Leitungskonferenz hat. 
Ich kann Sie ja verstehen, dass Sie damit nicht 
einverstanden sind, aber wir regieren und wir ver-
ändern die Dinge.  

Frau Düker, Sie sagen, wir hätten uns mit den 
Einlassungen der Sachverständigen nicht ausei-
nandergesetzt. Das ist nicht wahr. Sie haben den 
Weibler zwar zitiert, aber genau den habe ich 
auch im Innenausschuss zitiert und habe gesagt, 
dass er dieses oder jenes unterstützt; andere 
Sachverständige tun das nicht. Also: Die Kritik an 
der Organisation der Führungsspanne, die Sie 
hier üben, teilen wir gar nicht, und auch nicht, 
dass wir irgendeine Mogelpackung machen wür-
den.  

Vor etwa einem Jahr habe ich Ihnen von dieser 
Stelle aus zugerufen: Schauen Sie einmal auf das 
Organigramm, dann werden Sie bei ein bisschen 
Fantasie erkennen, dass wir nicht eine einzige 
Polizeibehörde mehr einrichten, sondern dass wir 
mit dem Apparat, so wie wir ihn kennen, die Frage 
der Zweistufigkeit lösen. Das sind das Landeskri-
minalamt, das Institut für Aus- und Fortbildung 
und auch die Zentralen Polizeitechnische Dienste, 
die als Landesoberbehörden genau die Aufgaben 
wahrnehmen werden, die in den fünf Bezirksregie-
rungen die Dezernate 25 und 26 wahrnehmen. 

Es lohnt jede Anstrengung, die ungefähr 330 Mit-
arbeiterinnen, die wir in den Dezernaten noch bis 
Ende Juni haben, in den operativen Dienst zu brin-
gen, um dann einen Effizienzgewinn von round a-
bout 150 zu haben. Die brauchen wir nicht einzu-
stellen, sondern die haben wir schon.  

In einem Zwischenruf in der letzten Debatte kam 
der Vorwurf, dass es sich dabei um eine amtsan-
gemessene Verwendung handele. Natürlich ma-
chen wir eine amtsangemessene Verwendung. 
Zaubern können wir auch nicht. Es wird nicht ir-
gendwo ein Leitender Polizeidirektor im Bezirks-
dienst auftauchen. Das versteht sich von selber.  

Ich kann der Mehrheit dieses Hauses nur empfeh-
len, dem POG 2 in dieser zweiten Lesung zuzu-
stimmen. Damit haben wir das dann heute abge-
schlossen. Im Juli kann dann mit der Neuorgani-
sation gearbeitet werden. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von FDP und CDU) 
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Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Kollege Engel. – Jetzt hat der Herr Innenminister 
das Wort. Bitte schön. 

Dr. Ingo Wolf, Innenminister: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zunächst einmal sagen, dass das POG 1, 
das wir im letzten Jahr verabschiedet haben, un-
ter dem Stichwort „Mehr fahnden statt verwalten“ 
die 180 Funktionen gebracht hat. So viel zum 
Punkt „Ehrlichkeit“. Wir schätzen konservativ und 
sind froh, wenn wir unser Ziel hinterher erreichen, 
statt zu versuchen, Dinge an die Wand zu malen, 
denen wir hinterher nicht gerecht werden können. 

Die Grundmelodie in den verschmolzenen Behör-
den ist die, dass alle mit dem Prozess durchaus 
zufrieden sind. 

(Lachen bei der SPD – Thomas Stotko 
[SPD]: Das ist doch lächerlich!) 

Es trifft auch zu, dass am Ende nicht jeder in sei-
ne Wunschposition kommt. Aber das ist auch in 
anderen Reformfeldern so. Das eine oder andere 
muss sich einruckeln.  

Entscheidend – das hat der Kollege Engel gesagt – 
ist, dass wir das geschafft haben, was Sie noch nie 
geschafft haben: tatsächlich Bürokratie abzubauen, 
Behörden abzubauen und am Ende eine schlanke-
re und eine schlagkräftigere Verwaltung aufzubau-
en. 

Dass wir neue Behörden schaffen – das hat der 
Kollege Rudolph behauptet –, stimmt auch nicht. 
Wir docken vielmehr an vorhandenen Verwal-
tungseinheiten an. Der Kollege Engel hat das ü-
berzeugend dargelegt. Damit geht auch dieser 
Vorwurf fehl.  

Wir wollen in den drei neuen Landesoberbehör-
den die polizeilichen Kernaufgaben, nämlich 
Einsatzkriminalität und Verkehr, bündeln und da-
bei an das Direktionsmodell andocken, das wir 
auch auf Ebene der Kreispolizeibehörden einge-
setzt haben. 

Wir werden auch an dieser Stelle nachhaltig Per-
sonal aus bisherigen Funktionen herauslösen 
können. Frau Düker, Sie dürften nicht bestreiten 
können, dass aus fünf Leitstellen eine wird. Wenn 
das so ist, ergibt das alleine schon einen erhebli-
chen Vorteil gegenüber der bisherigen Diskussi-
on. Dass es dann nur noch einen zentralen An-
sprechpartner gibt für die Polizeibehörden, stimmt 
auch. Das war ja auch einmal das Ziel einer Re-
form, die Sie angestrebt, aber in all den Jahren, in 
denen Sie an der Regierung waren, noch nicht 
einmal ansatzweise verwirklicht haben. 

Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem weite-
ren Reformschritt 150 Kolleginnen und Kollegen in 
den operativen Bereich überführen können. Das 
ist Teil unseres Drei-Säulen-Modells. Wir sorgen 
mit schlankeren Strukturen für Bürokratieabbau. 

Herr Rudolph, weil von Ihnen wieder dieser ver-
unsicherungspolitische Einwurf kam, eine letzte 
Bemerkung: Es ist noch keine personalpolitische 
Maßnahme eingeleitet worden. Wir haben ledig-
lich mit dem Hauptpersonalrat abgesprochen, wie 
wir nach der Parlamentsentscheidung zu einer 
zügigen Umsetzung kommen. 

Eins ist doch klar: Am 1. Juli muss die Sache ste-
hen. Dann müssen die Kolleginnen und Kollegen 
wissen, wer in welche Funktion kommt. Dazu gibt 
es eine Abstimmung mit dem Hauptpersonalrat, 
damit dieses Verfahren jetzt eingeleitet werden 
kann.  

Ich bitte um Zustimmung. – Vielen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Meine Damen und Herren, ich habe 
keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und 
schließe die Beratung.  

Der Innenausschuss empfiehlt Ihnen in seiner 
Beschlussempfehlung Drucksache 14/3990, 
den Gesetzentwurf der Landesregierung Druck-
sache 14/3018 in unveränderter Fassung anzu-
nehmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Damit ist das 
mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen so beschlossen. 

Wir kommen zu: 

17 Gesetz zur Modernisierung des Justizvoll-
zuges in Nordrhein-Westfalen (Justizvoll-
zugsmodernisierungsgesetz – JVollzMoG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/3980 

erste Lesung  

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich 
vonseiten der Landesregierung Frau Ministerin 
Müller-Piepenkötter das Wort. Bitte sehr. 

Roswitha Müller-Piepenkötter, Justizministerin: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Die Landesregierung 
schlägt dem Landtag vor, das Landesjustizvoll-


	Nordrhein-Westfalen Plenarprotokoll 14/57

